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$fraklt|th« glätter für bw gHerkjtatt
mit befonberer 58erücEftcE)tigung ber

$unft im $attbttJerf.
ÇerauSgegeben unter SJtitmirïung fdjtueiserifcper

Runft^anbtoerïer unb Xedjnifer
öott ijtelta fsnn gntbingliaufen.

irgaw für bit offfidlrn fsuHikaüotiftt to fdjwri?. gfawtomin«.
OfffjitKe« nub obltgatortfdjel Organ beg Slatgantfdjen ©djmiebe» unb SBagnerattifterberrinb.

®rfdjefnt je ©araStag? unb foftet per ©emefier gr. 3. 60, per 3afjr gr. 7. 20.
Snferate 20 ®tS. per Ifpaltige Sftetitjeile, bet größeren Stuftrügen

entfpredjenben Otabatt.

30*1$, be« 38. Oïtober 1899,

#s i|ï e 3t)f jum ^fl'aiïermaiÇe, es i|ï c 3t)f jitnt 3Kure,
|s tfï e JW sum luftig fp, es iff e <?pt gum fture.

fßerbanb^mefcn.

®er tïjuvgrtuifdje ©cut erbe-

p t\8n^ berein |at bor einiger geit
J \ l/J an ben IRegierunggrat eine
* ©ingabe gerietet, eg möchte

ein iRegierunggbeichlufj bom
14. April biefeê 3at)re§, burch

melrfjen bie gabt ber am Sonntag Vormittag pläffigen
Unterrichtgftunben auf gmei befdjränft mirb, mieber auf»
getjoben toerben. ®er SRegierunggrat hat i>a3 @efuc£j

beg ©emerbebereing um Aufhebung ber Berorbnung
abfdjlägig befdjieben, inbem er fid) barauf ftüjjt, ba|
nicht nur bom fircf)lich»religiöfen ©tanbpunfte aug,
fonbern auch im §inblid auf bie fogiale Bebeutung Oeg

©onntagg eine Bermenbung biefeg SEageg für Unter»
richtg„mede „alg eine Abnormität" betrachtet merben muffe.

Berbaitb fdjtttetserifthcr ©olbfdjmicbc. Am 2. Dftober
mürbe in Sutern für bie ©rünbung eineg Berbanbeg
fdjmeigerifcher ©otbfdjmiebe ein Komitee gemählt. gur
jmeiten Berfammlung am 23. Dftober im „Sßalbhaug
®o!ber" in güridj tarnen etma 60 ©olbfcpmiebe aug
berfdjiebenen teilen ber @chmei§. ®ie ©rünbung beg

SSerbarpbeS gefchal). ®er Borftanb mürbe beftellt aug
ben Herren : ©teiger, @t. ©allen (ißräfibent), Bofjljarb,
Sutern, ©ngel, SElm© gnfdjer, Aarau unb ißeter, gürid) I-

®ie Statuten mürben angenommen. ®er Berbanb ftellt
ftd) bie folgenben Aufgaben : 1) Hebung unb jprberung

beg ©olbfthmiebeberufeg ; 2) Stellungnahme gu gefe|=
geberifc^en ©rlaffeti unb Berorbnungen ; 3) Befämpfung
beg unlautern SBettbemerbeg; 4) Regelung beg Sehr»
linggmefeng unb ber Arbeiterfrage.

§err ©aboie, ®ireftor beg ©ibgenöffifdjen Amteg für
©olb» unb Silbermaren, hatte ber Berfammlung ÜDRit»

teilung gemacht bon bem ©ntmurf beg ©efefjeg über
ben ®etailberfauf bon Bijouterie», Subelier» unb anbern
©olb» unb ©ilbermaren, bag ben Bäten in ber SDegember»

©effion unterbreitet unb feljr mahrfdjeinlich angenommen
merben mirb. ®ie ©olbfdjmiebe finb allgemein bamit
einberftanben. Shre Sßünfcfje gehen ba|in, eg folle
namentlich ïein ©olb, bag nicht 750/1000 ober 18 Äarat,
ebenfo fein ©Uber, bag nicht 800/1000 ©ehalt hat, ftttr
amtlichen Stempelung gugelaffen merben. Auch in ber
Begegnung ber filberbergolbeten ©egenftünbe unb ber
®oublé»@chtnudfachen follen beftimmte formen gehanb»
habt merben, bamit ber Käufer nicht getäufdjt merben
fann. ©ine ©ingabe in biefem ©inné tourbe befdjloffen.

Bädjfte Berfammlung im gmühjalfr 1900 in Bern,
©dütietjerifche ©erbereiinbuftrie. ®ie ©erbereiinteref»

fenten beg Hantong Bern hielten am 22. Dftober in
Burgborf eine Berfammlung ab §ur Beratung ber ißo»
ftulate, bie iljrerfeitg mit Begug auf bie Bebifion ber
golltarife unb ber ©rneuerung ber §anbelgberträge
geftellt merben. ÜJlan einigte fich auf beftimmte Bor»
fchläge, melche gu $anben ber bernifdjen ^anbelg» unb
©emerbefaramer einerfeitg unb beg fi^meijerifchen ©erber»
bereing anberfeitg geftellt merben.
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Zürich, den 28. Oktober 18VS

Es ist c Zyt zum Ssiastermache, es ist e Apt zum Mure,
Ks ist e Apt zum Fustig so, es ist e Apt zum Hrure.

Verbandswesen.

Der thnrgauische Gewerbe-

^ verein hat vor einiger Zeit
ê ì an den Regierungsrat eine
-- Eingabe gerichtet, es möchte

ein Regierungsbeschluß vom
14. April dieses Jahres, durch

welchen die Zahl der am Sonntag Vormittag zulässigen
Unterrichtsstunden auf zwei beschränkt wird, wieder auf-
gehoben werden. Der Regierungsrat hat das Gesuch
des Gewerbevereins um Aufhebung der Verordnung
abschlägig beschieden, indem er sich darauf stützt, daß
nicht nur vom kirchlich-religiösen Standpunkte aus,
sondern auch im Hinblick auf die soziale Bedeutung oes

Sonntags eine Verwendung dieses Tages für Unter-
richts„wecke „als eine Abnormität" betrachtet werden müsse.

Verband schweizerischer Goldschmiede. Am 2. Oktober
wurde in Luzern für die Gründung eines Verbandes
schweizerischer Goldschmiede ein Komitee gewählt. Zur
zweiten Versammlung am 23. Oktober im „Waldhaus
Dolder" in Zürich kamen etwa 60 Goldschmiede aus
verschiedenen Teilen der Schweiz. Die Gründung des

Verbandes geschah. Der Vorstand wurde bestellt aus
den Herren: Steiger, St. Gallen (Präsident), Boßhard,
Luzern, Engel, Thun, Fischer, Aarau und Peter, Zürich I.

Die Statuten wurden angenommen. Der Verband stellt
sich die folgenden Aufgaben: 1) Hebung und Förderung

des Goldschmiedeberufes; 2) Stellungnahme zu gesetz-

geberischen Erlassen und Verordnungen; 3) Bekämpfung
des unlautern Wettbewerbes; 4) Regelung des Lehr-
lingswesens und der Arbeiterfrage.

Herr Savoie, Direktor des Eidgenössischen Amtes für
Gold- und Silberwaren, hatte der Versammlung Mit-
teilung gemacht von dem Entwurf des Gesetzes über
den Detailverkauf von Bijouterie-, Juvelier- und andern
Gold- und Silberwaren, das den Räten in der Dezember-
Session unterbreitet und sehr wahrscheinlich angenommen
werden wird. Die Goldschmiede sind allgemein damit
einverstanden. Ihre Wünsche gehen dahin, es solle
namentlich kein Gold, das nicht 750/1000 oder 18 Karat,
ebenso kein Silber, das nicht 800/1000 Gehalt hat, zur
amtlichen Stempelung zugelassen werden. Auch in der
Bezeichnung der silbervergoldeten Gegenstände und der
Doubls-Schmucksachen sollen bestimmte Normen geHand-
habt werden, damit der Käufer nicht getäuscht werden
kann. Eine Eingabe in diesem Sinne wurde beschlossen.

Nächste Versammlung im Frühjahr 1900 in Bern.
Schweizerische Gerbereiindustrie. Die Gerbereiinteres-

senten des Kantons Bern hielten am 22. Oktober in
Burgdorf eine Versammlung ab zur Beratung der Po-
stulate, die ihrerseits mit Bezug auf die Revision der
Zolltarife und der Erneuerung der Handelsverträge
gestellt werden. Man einigte sich auf bestimmte Vor-
schlüge, welche zu Handen der bernischen Handels- und
Gewerbekammer einerseits und des schweizerischen Gerber-
Vereins anderseits gestellt werden.
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9îcne ttnfallfaffe fiptoeigerifiper ©ipreiitermeifter. 2)er
Sorftanb labet bie äRitglieber gur fünften orbentlicpen
Eeneralüerfammlung auf ©onntag ben 29. Qftober in?
$oteI „Sigi" in gug ein unb fagt: „3ttit freubigeren
(lefüplen al? le^teS Sat)r laben wir Sie piemit gur
Eeneralberfammlung ein. E? freut un?, baff unfere
oft fcpwierige Slrbeit enblict) oon günftigem Erfolge ge=
trönt ift. 28ir pabett barait bie ©enugtpuung, beut bei
ber Erünbung unferer gemeinnüpigen EJenoffenfcpaft ge=

[teilten giele naiver gefommen gu fein, nämlicp bamit,
unfern Sßitgliebern etwelcpe finanzielle Erleicpterungen gu
fcbjaffen unb fie otelfacp nor ßpicanen gu bewahren".

5ßer|(ötebene0,

©etocrbeauSftelluitg ütputt. 2)ie QieEfung ber auf
200,000 ßofe berecpneten Serlofung ber bernifcpen @e=

werbeau?fteüung in 2pun finbet ben 2. Sloöember ftatt.
Eine fogenannte SIblofung finbet nicpt ftatt.

3« 2pmt ift baüon bie iRebe, ba? Slreal ber bewerbe»
au?ftetlung für öffentliche gmecfe gu erhalten. äRan bénît
an einen Erpolung?plap ober an bie Erricptung einer
permanenten 2Iu?fteÙung für Äeramif unb ©tpniplerei.

Unlauterer Sßettbemerb. (Segen ba? neuefte S'auf«
fpftem, über ba? bie £age?blätter fcpon üerfcpiebene
2lufflärungen gebraut paben, genannt „@ella"= ober
„£>pbra"=©pftem, paben mehrere $anton?regierungen
bereit? Stellung genommen, SRun pat audi) bie fRegier=

ung be? Danton? güritp ben Serïauf bon Soupon?
biefe? ©pftent? berboten.

Sauwefeu iit giiriip. ®a? neue © t abtpau?
am [Çraumûnfterquai ift im Sopbau jept bi? gum britten
©toifwerî gebieten. üBer'? au? ben erften Anfängen
nocp nicht gu fcpliepen bermocpte, mirb auf jeben gall
jept fiep übergeugen fönnen, meldt) prad)tbollen Sau bie
©tabt mit bem neuen ©tabtpau? erpält. 3)ie gront
gegen bie ßimtnat ift bon entgüdfenber ©efälligfeit. 2)em

prächtigen ©til entfprecpenb ift bie ©teinarbeit au[er=
orbentlich fauber au?gefüprt. „3- $•"

— S)ie epileptifdpe SInftalt in güricp pat
biefer Slage mit einem britten Sau begonnen, ber für
ungefäpr 80 männlicpe Snfaffen beftimmt ift. Son 1200
Slnmelbungen, bie ber Slnftalt feit iprem Seftepen ein=

liefen, ïonnten nur 503 berüdfieptigt werben, ungeaepfet
bringenber Sitten. Um biefer 9?ot abgupelfen, ftpreitet
ber Serein trop be? ißaffibfalbo? bon 143,000 gr. boll
SRut unb Sertrauen gur Erweiterung be? Stabliffement?.

— Ein neue? Quartier. Sm gaüenben Srunnem
pof, Wie ba? bem neuen tRorbfriebpo, güritp IV gegem
über an ber Sßepntpalerftrape unb part an ber (Srenge
Derlifon? gelegene ©tabtgebiet peipt, ift ein neue? Quartier
im Entftepen. $>ie beftploffene ^analifation im 9RiItp=
buc£, weltpe fo lange im SBurfe lag unb bon ben 2lm
wopnern mit fo groper greube begrüpt würbe, pat bie

Sauluft im gangen bortigen Umfrei? geförbert. Sin
ber Einbiegung ber ©trape in ben ÜRorbftiebpof maept
fitp, wie borau?gufepen war, eine Serwertung be? ßanbe?
gu Sauten in erpeblicpem ÏÏRape bemerfbar. fperr Hrtpu
teft Oubler in güricp JV, welcper unter bebeutenben
Qpfern unb nad) japrelangen 9JÜipen bie Sewilligung
gu einer ißribatftrape erpalten pat (bie bereit? im Sau
ift), erftellt gegenwärtig an biefer neuen ©trape eine

Slngapl ißribatpäufer, bon benen gwei fcpoit unter ÜDatp

ftepen. gweifello? wirb fiep an biefer neuen ©trape,
weldje bon ber Sßepntpalerftrape au? bie bireîtefte unb
türgefte Serbinbung mit Oerlifon bringt, in furger geit
eine nodp lebpaftere Sautpätigfeit entfalten. 3)a? gu=
nätpft in Setracpt foinntenbe (Sebiet gehörte epemal?
gum guteu Seil bem ©tanbfdjüpenberein Unterftrap;
e? liegt unmittelbar am Einfcpnitte be? Oerliîoner £un=
nel? unb trug lange geit ba? Heine ©djüpenpau? be?

genannten Serein?, unb gwar fo lange, bi? bie £rag=
weite ber ©cpupwaffen eine Serlegung be? ©cpiepplape?
berlangte. Surg nadpbem bie Serlegung be? ©epiep«
ftanbe? beftploffene ©aepe war, brannte an einem ©päL
perbfttage bei bicptem§îRebel§ba? Heine^alte ©cpüpenpau?

A
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Neue Unfallkasse schweizerischer Schreiuermeister. Der
Vorstand ladet die Mitglieder zur fünften ordentlichen
Generalversammlung auf Sonntag den 29. Oktober ins
Hotel „Rigi" in Zug ein und sagt: „Mit freudigeren
Gefühlen als letztes Jahr laden wir Sie hiemit zur
Generalversammlung ein. Es freut uns, daß unsere
oft schwierige Arbeit endlich von günstigem Erfolge ge-
krönt ist. Wir haben damit die Genugthuung, dem bei
der Gründung unserer gemeinnützigen Genossenschaft ge-
stellten Ziele näher gekommen zu sein, nämlich damit,
unsern Mitgliedern etwelche finanzielle Erleichterungen zu
schaffen und sie vielfach vor Chicanen zu bewahren".

Verschiedenes.

Gewerbeausstellung Thun. Die Ziehung der aus
200,()()() Lose berechneten Verlosung der bernischen Ge-
Werbeausstellung in Thun findet den 2. November statt.
Eine sogenannte Ablösung findet nicht statt.

In Thun ist davon die Rede, das Areal der Gewerbe-
ausstellung für öffentliche Zwecke zu erhalten. Man denkt
an einen Erholungsplatz oder an die Errichtung einer
permanenten Ausstellung für Keramik und Schnitzlerei.

Unlauterer Wettbewerb. Gegen das neueste Kauf-
system, über das die Tagesblätter schon verschiedene
Aufklärungen gebracht haben, genannt „Gella"- oder
„Hydra"-System, haben mehrere Kantonsregierungen
bereits Stellung genommen. Nun hat auch die Regier-
ung des Kantons Zürich den Verkauf von Coupons
dieses Systems verboten.

Bauwesen in Zürich. Das neue Stadthaus
am Fraumünsterquai ist im Rohbau jetzt bis zum dritten
Stockwerk gediehen. Wer's aus den ersten Anfängen
noch nicht zu schließen vermochte, wird auf jeden Fall
jetzt sich überzeugen können, welch prachtvollen Bau die
Stadt mit dem neuen Stadthaus erhält. Die Front
gegen die Limmat ist von entzückender Gefälligkeit. Dem

prächtigen Stil entsprechend ist die Steinarbeit außer-
ordentlich sauber ausgeführt. „Z. P."

— Die epileptische Anstalt in Zürich hat
dieser Tage mit einem dritten Bau begonnen, der für
ungefähr 80 männliche Insassen bestimmt ist. Von 1200
Anmeldungen, die der Anstalt seit ihrem Bestehen ein-
liefen, konnten nur 503 berücksichtigt werden, ungeachtet
dringender Bitten. Um dieser Not abzuhelfen, schreitet
der Verein trotz des Passivsaldos von 143,000 Fr. voll
Mut und Vertrauen zur Erweiterung des Etablissements.

— Ein neues Quartier. Im Fallenden Brunnen-
Hof, wie das dem neuen Nordfriedhos Zürich I V gegen-
über an der Wehnthalerstraße und hart an der Grenze
Oerlikons gelegene Stadtgebiet heißt, ist ein neues Quartier
im Entstehen. Die beschlossene Kanalisation im Milch-
buck, welche so lange im Wurfe lag und von den An-
wohnern mit so großer Freude begrüßt wurde, hat die

Baulust im ganzen dortigen Umkreis gefördert. An
der Einbiegung der Straße in den Nordfriedhos macht
sich, wie vorauszusehen war, eine Verwertung des Landes
zu Bauten in erheblichem Maße bemerkbar. Herr Archi-
tekt Gubler in Zürich I V, welcher unter bedeutenden
Opfern und nach jahrelangen Mühen die Bewilligung
zu einer Privatstraße erhalten hat (die bereits im Bau
ist), erstellt gegenwärtig an dieser neuen Straße eine

Anzahl Privathäuser, von denen zwei schon unter Dach
stehen. Zweifellos wird sich an dieser neuen Straße,
welche von der Wehnthalerstraße aus die direkteste und
kürzeste Verbindung mit Oerlikon bringt, in kurzer Zeit
eine noch lebhaftere Bauthätigkeit entfalten. Das zu-
nächst in Betracht kommende Gebiet gehörte ehemals
zum guten Teil dem Standschützenverein Unterstraß;
es liegt unmittelbar am Einschnitte des Oerlikoner Tun-
nels und trug lange Zeit das kleine Schützenhaus des

genannten Vereins, und zwar so lange, bis die Trag-
weite der Schußwaffen eine Verlegung des Schießplatzes
verlangte. Kurz nachdem die Verlegung des Schieß-
standes beschlossene Sache war, brannte an einem Spät-
Herbsttage bei dichtemMebelßdas kleine^alte Schützenhaus
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